
Bericht

GEMEINDERATS- 
SITZUNG VOM  
22.03.2024
Sämtliche Mitglieder des Gemeinderats sind anwesend 
und alle Punkte werden einstimmig genehmigt.

Im Anschluss an eine Information des Ministers für 
innere Angelegenheiten stimmt der Gemeinderat 
über die nachstehenden Punkte ab:

Öffentliche Sitzung (1 Punkt):

1. PERSONALANGELEGENHEITEN:

1.1.  Annullierung der in der Sitzung 
vom 8. März 2024 vorgenommenen 
Stellenstreichung.

Der Gemeinderat annulliert seinen Beschluss 
vom 8. März 2024.

Sitzung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit (4 Punkte)

A.  Ernennung eines unbefristet 
und in Vollzeit tätigen 
Gemeindeangestellten der 
Gehaltsgruppe A1, Untergruppe 
Verwaltung, für die Bedürfnisse 
des Kommunikationsdienstes.

Der Gemeinderat nimmt mit Wirkung zum 1. April 
2024 die Neuernennung eines Gemeindeange-
stellten der Gehaltsgruppe A1 für die Bedürfnisse 
des Kommunikationsdienstes vor.

B. Ernennung eines unbefristet 
und in Vollzeit tätigen 
Gemeindeangestellten der 
Gehaltsgruppe A2, Untergruppe 
Verwaltung, für die Bedürfnisse 
des Kommunikationsdienstes.

Der Gemeinderat ernennt keinen Bewerber für 
diese Stelle.

C.  Ernennung eines in Vollzeit 
tätigen Gemeindebeamten 
der Besoldungsgruppe A1, 
Untergruppe Verwaltung, des 
Kommunikationsdienstes. 

Der Gemeinderat ernennt keinen Bewerber für 
diese Stelle.

D.  Ernennung eines in Vollzeit 
tätigen Gemeindebeamten der 
Besoldungsgruppe A2, Untergruppe 
Verwaltung, für die Bedürfnisse 
des Kommunikationsdienstes. 

Der Gemeinderat ernennt keinen Bewerber für 
diese Stelle.

Öffentliche Sitzung (2 Punkte):

2. PERSONALANGELEGENHEITEN:

2.1.  Entscheidung über die Einstufung 
eines Gemeindeangestellten.

Der Gemeinderat nimmt die Einstufung eines 
Gemeindeangestellten vor, um dessen bisherige 
Erfahrung zu würdigen und sein Dienstalter zu 
berücksichtigen.

Diese Einstufung ist dadurch gerechtfertigt, 
dass der Gemeindeangestellte über umfang-
reiche Erfahrungen und besondere Qualifikatio-
nen verfügt, die für diese Stelle erforderlich sind. 
Die Aufgaben der betreffenden Stelle umfassen 
ausschließlich Tätigkeiten, die dieser Gemein-
deangestellte im Rahmen seiner verschiedenen 
früheren Beschäftigungen ausgeführt hat. 

2.2.  Streichung von Stellen.

Der Gemeinderat genehmigt die Streichung von 
freien, unbesetzten Stellen.

Lëtzebuergesch Iwwersetzung:
Traduction française :

ANWESENDE

Bürgermeister : Marc Ries;
Schöffinnen :  
Marie-Claire Ruppert, 
Sylvette Schmit-Weigel;
Räte :  
 Claude Boden, Marc Bosseler,  
Reinhold Dahlem, Hugo Da Costa,  
Fernande Klares-Goergen, Patrick 
Lamhène, Jean-Pierre Meisch,  
Olafur Sigurdsson;
Gemeindesekretär :  
Steph Hoffarth.

G
EM

EN
G

ER
O

T

GEMENGEBUET 1 JANVIER-MAI 2024




